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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : Cementitious LCS 

UFI : DAE0-7064-N00P-7AVG 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Zementgebundener LCS ist ein werkseitig eingebauter flüssiger Zementmörtel zur 
Herstellung von Estrichen. 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : +31 (0)78 6513100 

Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar. 

 

Land/Region Organisation Notrufnummer 

Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. 
c/o Hôpital Militaire Reine Astrid.  
Rue Bruyn 1 1120 Brüssel. 

+32 70 245 245 
Bitte rufen Sie bei dringenden Fragen zu 
Intoxikation 070 245 245 an (kostenlos 24/7). 
Wenn nicht erreichbar: 02 264 96 30 (Standard-
Gebühr) 

Deutschland Informationszentrale gegen Vergiftungen. 
Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie. Zentrum für Kinderheilkunde, 
Universitätsklinikum Bonn.  
Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum). Venusberg-Campus 1 53127 
Bonn. 

+49 (0) 228 19240 

Vergiftungs-Informations-Zentrale. 
Universitätsklinikum Freiburg. Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin.  
Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg. 

+49 (0) 761 19240 

Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZ-Nord). 
Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität.  
Robert-Koch Straße 40 37075 Göttingen. 

+49 (0) 551 19240 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale. 
Stubenring 6 1010 Wien. 

+43 1 406 43 43 

Schweiz Tox Info Suisse. 
Freiestrasse 16 8032 Zürich. 

145 
+41 44 251 51 51 
(aus dem Ausland: +41 44 251 51 51) Auskunft: 
+41 44 251 66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. 

Quartzline B.V. 
W.A. Boogaerdtstraat 5 
NL 3316 BN Dordrecht 
Nederland 
T +31 (0)78 6513100, F +31 (0)78 6177390 
info@quartzline.nl, www.quartzline.nl 

mailto:info@quartzline.nl
http://www.quartzline.nl/
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS05      

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : Portland cement 

 

Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen. 
P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Flue dust, portland cement. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder 
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator Konz. 
(% w/w) 

Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Quarz 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 
CH); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert 
für die Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 14808-60-7 
EG-Nr.: 238-878-4 

60 – 70 Nicht eingestuft 

Calciumcarbonat 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, CH) 

CAS-Nr.: 1317-65-3 
EG-Nr.: 215-279-6 
REACH-Nr.: 01-2119486795-
18 

20 – 25 Nicht eingestuft 

Portland cement 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 
CH) 

CAS-Nr.: 65997-15-1 
EG-Nr.: 266-043-4 

0,5 – 15 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

Cement, alumina, chemicals CAS-Nr.: 65997-16-2 
EG-Nr.: 266-045-5 
REACH-Nr.: 01-2119989490-
26 

2 – 3 Eye Irrit. 2, H319 

Calciumsulfat 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, 
CH) 

CAS-Nr.: 7778-18-9 
EG-Nr.: 231-900-3 
REACH-Nr.: 01-2119444918-
26 

1 – 2 Nicht eingestuft 

Flue dust, portland cement 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) 

CAS-Nr.: 68475-76-3 
EG-Nr.: 270-659-9 
REACH-Nr.: 01-2119486767-
17 

0,01 – 1 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Alles lockern, 
was einengen könnte wie z.B. Kragen, Krawatte, Gürtel, Hosenbund. Bei Unwohlsein 
ärztlichen Rat einholen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung 
oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung auslösen. 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Löschmittel anpassen an Umgebung. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 

Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser 
in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-
unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Einatmen von Staub, Rauch vermeiden. 

Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Für die Beseitigung der 

Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Einatmen von Staub, Rauch vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung 
nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder 
rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter 

verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Wärme- oder Zündquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Deutschland 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe 
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Zusammenlagerungstabelle : 

 

Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 4.1A, LGK 5.1C 

Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, 
LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, 
LGK 13, LGK 10-13 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 11/13 - Feste Stoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Portland cement (65997-15-1) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Portlandzement (Zement) (Staub) 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (E) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ciment portland (poussières alvéolaires) # Portlandcement (inadembaar stof) 

OEL TWA 1 mg/m³ (sans fibres d'amiante et < 1 % silices cristallines) # (zonder asbestvezels en < 1 
% kristallijn siliciumdioxide) 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Ciment Portland (poussières) [Ciment] / Portlandzement (Staub) [Zement] 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (e) 

Notation S 

Anmerkung e(mg/m^3) - S - Lunge, Asthma 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2026 
 

Flue dust, portland cement (68475-76-3) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Portlandzement (Zement) (Staub) 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (E) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Calciumsulfat 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (A) 

MAK (OEL STEL) 10 mg/m³ (A, 2x 60(Miw) min) 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 
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Calciumsulfat (7778-18-9) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Calcium (sulfate de) (anhydrate) # Calciumsulfaat (anhydraat) 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Sulfate de calcium / Calciumsulfat [Gips] 

MAK (OEL TWA) 3 mg/m³ (a) 

Anmerkung NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2026 
 

Calciumcarbonat (1317-65-3) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Calcium (carbonate de) # Calciumcarbonaat 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Carbonate de calcium / Calciumcarbonat 

MAK (OEL TWA) 3 mg/m³ (a) 

Anmerkung NIOSH 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 18.06.2025 
 

Quarz (14808-60-7) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Silica crystaline (Quartz) 

IOEL TWA 0,05 mg/m³ (respirable dust) 

Anmerkung (Year of adoption 2003) 

Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Quarzfeinstaub (alveolengängiges kristallines Siliziumdioxid): Siliciumdioxid 

MAK (OEL TWA) 0,15 mg/m³ 

Anmerkung Krebserzeugend: III 

OEL Stoffgruppe Group C Carcinogen alveolar dust 

Rechtlicher Bezug BGBl. II Nr. 339/2025 

Österreich - Biologische Grenzwerte 

Lokale Bezeichnung Quarzhaltigen Staub 

Anmerkung Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: Bei Vorliegen einer wesentlichen 
Beeinträchtigung der Lungenfunktion. Diese liegt jedenfalls vor, wenn nach mehrmaliger 
Messung der beste gemessene Wert den für den/die Untersuchte/n maßgebenden 
Sollwert um 20% unterschreitet bzw. den MEF50-Sollwert um 50% unterschreitet. Eine 
vorzeitige Folgeuntersuchung ist jedoch nicht erforderlich, wenn im Vergleich zu 
Vorbefunden der altersabhängige physiologische Abfall der 1-Sekundenkapazität (FEV1) 
von 40 ml/Jahr nicht überschritten wird oder aus der Beurteilung des Kurvenverlaufes der 
Forcierten Vitalkapazität (FVC) eine eingeschränkte Mitarbeit des Untersuchten/der 
Untersuchten ersichtlich ist. 
Der Zeitabstand zwischen den Untersuchungen beträgt bei Eignung: zwei Jahre bzw. für 
die Röntgenuntersuchung 4 Jahre; bei Eignung mit vorzeitiger Folgeuntersuchung: ein 
Jahr. Sofern eine vorzeitige Folgeuntersuchung lediglich auf Grund veränderter 
Lungenfunktionswerte erfolgt, ist die Lungenfunktionsprüfung durchzuführen, jedoch keine 
Röntgen-Aufnahme anzufertigen. 

Rechtlicher Bezug Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 2024 (VGÜ) 
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Quarz (14808-60-7) 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Silices cristallines: quartz (poussières alvéolaires) # Siliciumdioxide (kristallijn): kwarts 
(inadembaar stof) 

OEL TWA 0,05 mg/m³ 

Anmerkung (poussières alvéolaires) 

OEL Stoffgruppe Kanzerogen alveolar dust 

Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Dioxyde de silicium cristallisé [Quartz, Cristobalite, Tridymite] / Siliciumdioxid, kristallin 
[Quarz, Tridymit, Cristobalit] 

MAK (OEL TWA) 0,15 mg/m³ (a) 

Notation C1A, P 

Anmerkung HSE, NIOSH, OSHA 

OEL Stoffgruppe Category C1A carcinogen 

Rechtlicher Bezug www.suva.ch, 01.01.2026 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen. Augenspülflasche. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Handschuhe. Sicherheitsbrille. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Sicherheitsbrille. DIN EN 166 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. ISO 13688 

 

Handschutz: 

Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm) 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Handschuhe Nitrilkautschuk (NBR), 
Butylkautschuk, 
Polyvinylchlorid (PVC) 

6 (> 480 Minuten) ≥ 0,11  ISO 374-1 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich. Bei unzureichender 
Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. EN 143 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Grau. 

Aussehen : Pulver. 

Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht anwendbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht entzündbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

LD50 (oral, Ratte) > 1584 mg/kg Körpergewicht (OECD 420, Ratte, Weiblich, Experimenteller Wert, Oral) 
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Calciumsulfat (7778-18-9) 

LC50 inhalativ - Ratte > 2,61 mg/l air (OECD 403, 4 Stdn, Ratte, Männlich/weiblich, Experimenteller Wert, 
Inhalation (Stäube)) 

 

Calciumcarbonat (1317-65-3) 

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg Körpergewicht 

LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg Körpergewicht 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

pH-Wert 6 – 7,6 (20 %) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

pH-Wert 6 – 7,6 (20 %) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Quarz (14808-60-7) 

IARC-Gruppe 1 - Kanzerogen für den Menschen 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Portland cement (65997-15-1) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Flue dust, portland cement (68475-76-3) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Cementitious LCS  

Viskosität, kinematisch Nicht anwendbar 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 
endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 
werden können 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 
Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 
Konzentration von ≥ 0,1 % 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Cement, alumina, chemicals (65997-16-2) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

LC50 - Fisch [1] 2980 mg/l (96 Stdn, Lepomis macrochirus) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Cementitious LCS  

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 
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Cement, alumina, chemicals (65997-16-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 
anorganische Substanzen. 

 

Portland cement (65997-15-1) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 
 

Flue dust, portland cement (68475-76-3) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 
 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 
anorganische Substanzen. 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) Nicht anwendbar 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar 

ThSB Nicht anwendbar 

BSB (% des ThSB) Nicht anwendbar 
 

Calciumcarbonat (1317-65-3) 

Persistenz und Abbaubarkeit Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit gelten nicht für 
anorganische Substanzen. 

 

Quarz (14808-60-7) 

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Angaben zur biologischen Abbaubarkeit im Wasser. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Calciumsulfat (7778-18-9) 

Bioakkumulationspotenzial Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden. 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund 
endokrinschädlicher Eigenschaften 

: Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH 
Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer 
Konzentration von ≥ 0,1 %. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Ökologische Angaben zu Abfällen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

HP-Code : HP4 - ‚reizend – Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 
Hautreizungen oder Augenschä­ digungen verursachen kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Gemäß ADR / IMDG / IATA / RID 

ADR IMDG IATA RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 
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ADR IMDG IATA RID 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport 

Nicht geregelt 

 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind (Konz. < 0,1 % oder SCL). 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe) 

Ozon-Verordnung (2024/590) 

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590) 

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen) 

Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung) 

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Nationale Vorschriften 
 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Anmerkungen 

2.1 Schädliche physikalisch-chemische, 
gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Geändert 

2.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Geändert 

2.2 EUH Sätze Hinzugefügt 

2.2 Gefahrenpiktogramme (CLP) Geändert 

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert 

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geändert 

4.2 Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt Geändert 

8.2 Haut- und Körperschutz Geändert 

11 Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch 
diese endokrinschädlichen Eigenschaften 
verursacht werden können 

Hinzugefügt 

12.6 Schädliche Wirkungen auf die Umwelt 
aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften 

Hinzugefügt 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

Datenquellen : ECHA (Europäische Chemikalienagentur). 

Sonstige Angaben : REACH Disclaimer:  
Die Daten basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Die Daten im SDB stimmen mit 
dem CSR überein, sofern die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung 
standen (siehe Überarbeitungsdatum und Ausgabe). HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir 
haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für 
zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann 
nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, 
Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell 
auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine 
Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die 
aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen 
könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt 
wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das 
Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt 
angegebenen Informationen möglicherweise nicht. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

EUH208 Enthält Flue dust, portland cement. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 
1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden 

Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden 

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde zusammengestellt von: ChemPros B.V. | +31 (0) 858881927 | info@chemprosbv.nl 

 


